
                                                             Das Amt der/des dezentralen Gleichstellungsbeauftragten  

Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten sind Ansprechpartner/innen für die Studierenden, Auszubildenden und 
Beschäftigten ihrer Fakultät/ihrer Organisationseinheit in allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten. 

Sie werden von den weiblichen Mitgliedern ihrer Fakultät/ihrer Organisationseinheit für die Amtszeit von zwei Jahren 

gewählt.  

Zentrale Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist die Unterstützung der Fakultät/der Organisationseinheit in deren 

Bestreben, allen Mitgliedern unabhängig vom Geschlecht individuelle Karrierewege auf wissenschaftlichem und 

nichtwissenschaftlichem Gebiet zu ermöglichen, ihnen Zugang zu Ressourcen in Studium, Lehre, Forschung und 

Verwaltung zu gewähren sowie sie in die Gestaltung interner Strukturen und Prozesse einzubinden. 

Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Fakultät: Frau Beate Selder-Radke 
Stellvertretung: Frau apl. Prof. Dr. med. Irina Böckelmann, Frau Dr. rer. nat. Sabine Franke 

 

Strukturelle Aufgaben 

Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 

 achten auf die Umsetzung von 

Chancengleichheit in allen 

Entscheidungsprozessen (z. B. durch 

Teilnahme an Gremiensitzungen) 

 gestalten aktiv die Prozesse der 

Strukturentwicklung, der Mittelvergabe und 

der Weiterentwicklung von Studium und 

Lehre mit 

 wirken grundsätzlich bei allen 

Personalentscheidungen mit und begleiten 

die Stellenbesetzungs- und 

Berufungsverfahren 

 Unterstützen bei der Erstellung 

fakultätsspezifischer/dezentraler 

Gleichstellungskonzepte  

 beraten ihre Fakultät/ihre 

Organisationseinheit bei der Fortschreibung 

des Frauenförderplans 

Individuelle Aufgaben 

Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 

 sind Ansprechpartner/innen für alle 

individuellen Fragen und Probleme zur 

Chancengleichheit in Ausbildung, Studium, 

Qualifizierungsphase und beruflicher 

Tätigkeit  

 informieren und unterstützen bei der 

Lösungsfindung in individuellen 

gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten 

 stellen Informationen über 

Fördermöglichkeiten und -programme auf 

universitärer Ebene bereit 

 nehmen Beschwerden über 

geschlechtsspezifische Diskriminierung und 

sexualisierte Belästigung entgegen und 

vermitteln Ansprechpartner/innen 

 


